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Statut II 

Uniformordnung Musikvereinigung Tostedt e. V. 

Stand 04.02.2012 

1. Bei Auftritten tragen die aktiven Mitglieder der MvTo eine Uniform aus einer 
schwarzen Uniformjacke und einer orangefarbene Krawatte. Weiterhin gehören 
eine schwarze Stoffhose ( keine Jeans ), ein weißes Oberhemd, schwarze Schuhe 
( keine Turnschuhe )und schwarze Socken zur Uniform.  

2. Aktive Mitglieder die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zahlen für 
die Bereitstellung der Uniformjacke und der Krawatte einen einmaligen Betrag in 
Höhe von 120 €. Dafür verpflichtet sich die MvTo dem Mitglied bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres eine passende Uniformjacke und Krawatte zur Verfügung zu 
stellen. Dieser Betrag deckt nicht die tatsächlichen Anschaffungskosten. Die 
Differenz übernimmt die MvTo. 

3. Alle zur Verfügung gestellten Uniformteile bleiben Eigentum der MvTo. 

4. Volljährige Mitglieder müssen die Uniformjacke und die Krawatte selbst 
beschaffen. 

5. Die weiter unter Punkt 1 aufgeführten Uniformteile müssen vom Mitglied selbst 
beschafft werden. Dies gilt für alle aktiven Mitglieder unabhängig vom Alter. 

6. Musikalische Aushilfen haben sich ebenfalls an die Uniformordnung zu halten. Sie 
bekommen Uniformjacke und Krawatte von der MvTo zur Verfügung gestellt. 

7. Die MvTo stellt jedem aktiven Mitglied eine Sweatjacke zur Verfügung. Diese 
Jacke ist in unseren Vereinsfarben gehalten und mit den Logo`s der MvTo 
bedruckt. Personen die als Betreuer die MvTo begleiten bekommen ebenfalls 
eine Sweatjacke zu Verfügung gestellt. Dies gilt auch für musikalische Aushilfen. 
Die zur Verfügung gestellte Sweatjacke bleibt Eigentum der MvTo. 

8. Alle zur Verfügung gestellten Uniformteile sind pfleglich zu behandeln und vor 
Rückgabe oder Tausch zu reinigen. Die Uniformjacke kann nur mit 
Reinigungsnachweis zurückgenommen werden, bei der Sweatjacke genügt eine 
haushaltsübliche Wäsche. 

9. Die Reinigungsregelung gilt nicht für Aushilfen und Betreuer da diese in der Regel 
die Uniformjacke / Sweatjacke nach jedem Auftritt zurückgeben. 


